
Landratsamt Forchheim          Nur vollständig ausgefüllte Anträge
Kostenfreiheit des Schulweges          werden weiterbearbeitet!
Streckerplatz 3

                Die Datenerhebung erfolgt aufgrund des Art. 3 Abs. 2 

91301 Forchheim                 über die Kostenfreiheit des Schulweges (Datenschutz)

    Innerhalb des beantragten Schuljahres einzureichen

Antrag auf Benutzung eines privaten Kraftfahrzeuges

Schuljahr: ...........................

1. Schülerangaben

................................................... ..................................................... ................................................................

Name Vorname Geb.-Tag Telefon

...............................................................................................................................................................................................

Anschrift, Haus-Nr., Ort, Ortsteil

......................................................................................................................... ..............................

Name und Art der Schule Klasse 

......................................................................................................................... ...............................................................

Besuchte Ausbildungsrichtung (Zweig, Fachrichtung, Wahlpflichtfächergruppe) 1. Fremdsprache

2. Anrechnung sonstiger Leistungen (nur ab der 11.Klasse, bzw. bei Berufsschülern ab der 10. Klasse nötig)

O Kinderreiche Familie, daher Anspruch nach dem BKGG für 3 oder mehr Kinder 

   (Bitte Kindergeldnachweis beifügen) für den Monat August des jeweils beginnenden Schuljahres

3. Beförderung

Zwischen Wohnung und Schule soll die Beförderung erfolgen

Abfahrtsort Schulort

Schulbus    Zug   Linien/Bahnbus   priv. Bus   S-Bahn   U-Bahn Tram   priv. Kfz

a) von .............................     O         O           O             O          O          O           O        bis ..............................

b) von .............................     O         O           O             O          O          O           O        bis ............................

c) von ..............................    O         O           O             O          O          O           O        bis ..............................

Die mit dem privaten Kraftfahrzeug zurückgelegte Strecke beträgt einfach .................................. km.



4. Schulangaben  

Fachpraktische Ausbildung

..........................................................................................................................................................
   vom                                      bis                                    bei                                                                                                                  Telefon

............................................................................................................................................................
   vom                                      bis                                    bei                                                                                                                  Telefon

............................................................................................................................................................
   vom                                      bis                                    bei                                                                                                                  Telefon

...........................................................................................................................................................
   vom                                      bis                                    bei                                                                                                                  Telefon

Stundenplan Zeiträume der Blockbeschulung

Montag .........................................................................        ..........................................................
                                                  von                                              bis   vom                                      bis 

Dienstag .........................................................................        ..........................................................
                                                  von                                              bis   vom                                      bis 

Mittwoch .........................................................................        ...........................................................
                                                  von                                              bis   vom                                      bis 

Donnerstag .........................................................................        ...........................................................
                                                  von                                              bis   vom                                      bis 

Freitag .........................................................................        ...........................................................
                                                  von                                              bis   vom                                      bis 

5. Ist der Schüler während des Schulbesuchs auswärtig untergebracht?

O nein O ja, und zwar in ...............................................................................................................
              Anschrift                                                                                                                         Telefon

6. Bestätigung der Schule

Die Schule bestätigt die unter den Nummern 4.und 5. angegebenen Angaben für das Schuljahr ..................

............................................................................................................................................................
Ort, Datum                                                                                                                                       Stempel und Unterschrift der Schule



7. Die Beförderung ist notwendig, da

O keine Fahrmöglichkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln besteht.

Fahrzeit mit dem privaten Kraftfahrzeug von der Wohnung bis zur Schulanlage einschl.

Fußweg zum Schulgebäude ..................... Std. ...................... Min.

O kein Schulbus benutzt werden kann.

Fahrzeit mit dem privaten Kraftfahrzeug von der Wohnung bis zur Schulanlage einschl.

Fußweg zum Schulgebäude ..................... Std. ...................... Min.

O sich die Abwesenheitsdauer von der Wohnung an mindestens 3 Schultagen in der Woche

um täglich mehr als 2 Stunden verkürzt. 

Fahrzeit mit dem privaten Kraftfahrzeug von der Wohnung bis zur Schulanlage einschl.

Fußweg zum Schulgebäude ..................... Std. ...................... Min.

O eine dauernde körperliche Behinderung vorliegt, so daß der Schulbus bzw. kein öffentliches

Verkehrsmittel benutzt werden kann (Ausweis des Versorgungsamtes ist vorzulegen).

8. Erfolgt die Beförderung ausschließlich des Schülers wegen?

O ja O nein

9. Welches Kraftfahrzeug wird benutzt?

O Moped, Motorroller oder Mofa

O Motorrad ab 80 km/h Amtliches Kennzeichen .....................................

O Pkw Amtliches Kennzeichen .....................................

10. Wer fährt das Kraftfahrzeug?

O der Schüler selbst

O ein Mitschüler Mitnahmeentschädigung pro Monat …………………  €

Name, Anschrift des Kraftfahrzeugfahrers ………………...……………………...…………………

O einer der Erziehungsberechtigten

O ein Verwandter, Nachbar, Bekannter

 Besteht eine Mitfahrgelegenheit, da der Fahrer die gleiche 

Strecke auch sonst zurücklegen würde (z. B. zur Arbeitsstelle)

O ja O nein

oder wird die Fahrt ausschließlich des Schülers wegen durchgeführt?

O ja O nein



11. Erklärung - Unterschrift

Mir ist bekannt, daß die Verpflichtung besteht, jede Änderung der im Erstattungsantrag angegebenen
Verhältnisse unverzüglich schriftlich hier anzuzeigen (insbesondere der Wegfall der Beförderungsvoraussetzungen).
Soweit vorsätzlich unrichtige Angaben gemacht wurden bzw. die Meldung von Änderungen zum 
Nachteil des Schülers unterlassen werden, kann unter Umständen Strafverfolgung eingeleitet werden.

Bei minderjährigen Schülern: Die gesetzlichen Vertreter (Eltern)

..................................................................................................             ......................................................

Name, Vorname              Telefon

.....................................................................................................................................................................

Anschrift

.................................................................................

Ort, Datum

............................................................................................           ...................................................

Unterschrift Mutter                   Unterschrift Vater            volljähriger Schüler

Unterschrift beider Elternteile/gesetzlicher Vertreter oder des volljährigen Schülers

Hinweise des Landratsamtes:

Bis zu einer Entscheidung über den gestellten Antrag ist es deshalb gegebenenfalls empfehlenswert, zunächst öffentliche

Personenverkehrsmittel für die Zurücklegung des Schulweges zu nutzen und die verauslagten Fahrscheine zum  Zwecke

der Kostenerstattung aufzubewahren.

Sofern Eltern ihre Kinder mit dem privaten Kfz auf dem Schulweg befördern, ist eine Kostenerstattung nur für solche

3 Tagen pro Schulwoche von jeweils mehr als 2 Stunden erzielen lässt.

Anträge auf Anerkennung der Benutzung des privaten Pkw sind jeweils zu Beginn des Schuljahres (spätestens nach 

Fertigstellung des Stundenplanes) zu stellen. Fahrtkosten für die Benutzung eines privaten Pkw sind nur erstattungsfähig,

wenn das Landratsamt die Notwendigkeit für diese Benutzung vorher schriftlich anerkannt hat.

Es sind vorrangig öffentliche Personenverkehrsmittel (Bus/Bahn) zu nutzen. Für den Einsatz eines privaten Kraftfahrzeuges

(Ausschlussfrist).

Fahrten möglich, die ausschließlich wegen des Schulbesuchs vorgenommen werden, nicht auch zur Erreichung der elter-

lichen Arbeitsstätte dienen.

Die Abrechnung erfolgt am Schuljahresende nach Vorlage eines von der Schule bestätigten Erstattungsantrages. Der Er-

stattungsantrag ist beim Landratsamt Forchheim bis spätestens 31. Oktober für das vorangegangene Schuljahr zu stellen

Schuljahr übersteigen.

Hat ein Unterhaltsleistender für drei oder mehr Kinder Anspruch auf Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz oder

vergleichbare Leistungen, werden die von ihm aufgewendeten Kosten der notwendigen Schülerbeförderung mit Ablauf des

auf dem Schulweg kann Kostenerstattung nur dann in Aussicht gestellt werden, wenn dessen Nutzung notwendig oder

insgesamt wirtschaftlicher ist. Die Notwendigkeit wird grundsätzlich erst dann anerkannt, wenn sich mit dem privaten Kfz

gegenüber einer ebenfalls möglichen Nutzung von öffentlichen Personenverkehrsmitteln eine Zeitersparnis an mindestens

sind, in voller Höhe bis zum Ende des jeweiligen Schuljahres erstattet; die Familienbelastungsgrenze vermindert sich

dabei anteilig. Gleiches gilt, wenn ein Unterhaltsleistender oder der Schüler Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt nach 

dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) oder auf Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld nach dem Zweiten Buch

Sozialgesetzbuch (SGB II) hat. Die Anspruchsberechtigung ist nachzuweisen.

Für Schüler an öffentlichen und staatlich anerkannten privaten Gymnasien, Berufsfachschulen (ohne Berufsfachschulen in

Teilzeitform) und Wirtschaftsschulen ab Jahrgangsstufe 11, für Schüler an öffentlichen und staatlich anerkannten privaten

Fachoberschulen und Berufsoberschulen sowie für Schüler in Teilzeitunterricht an öffentlichen und staatlich anerkannten 

privaten Berufsschulen werden die Kosten der notwendigen Beförderung erstattet, soweit die nachgewiesenen vom

Monats, in dem die Voraussetzungen für den Bezug von Kindergeld oder vergleichbaren Leistungen erstmals gegeben 

Unterhaltsleistenden aufgewendeten Gesamtkosten der Beförderung eine Familienbelastungsgrenze von 440,00 € je



Informationspflichten bei der Erhebung von Daten nach Art. 13 DSGVO

Diese Datenschutzhinweise ergehen im Zusammenhang mit der Schülerbeförderung.

Verantwortlich für die Datenerhebung ist das Landratsamt Forchheim, 
Am Streckerplatz 3, 91301 Forchheim, Tel.: 09191/86-0, poststelle@lra-fo.de. 
Die Kontaktdaten des behördlichen Datenschutzbeauftragten sind Landratsamt Forchheim, Am 
Streckerplatz 3, 91301 Forchheim, Tel. 09191/86-6000, datenschutz@lra-fo.de.

Ihre Daten werden erhoben für die Bearbeitung Ihres Antrags auf kostenfreie Beförderung, Ihres 
Antrags auf Benutzung eines privaten Kraftfahrzeuges, Ihres Antrags auf Fahrtkostenerstattung bei 
Benutzung eines privaten Kraftfahrzeuges bzw. Ihres Antrags auf Fahrtkostenerstattung bei 
Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel.

Grundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
i.V.m. Art. 1 Abs. 1 des Gesetzes über die Kostenfreiheit des Schulweges (SchKfrG) bzw. Art. 3 
Abs. 2 des Gesetztes über die Kostenfreiheit des Schulweges (SchKfrG).

Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt im Falle eines Antrags auf kostenfreie Beförderung an die 
jeweilige Schule, die der Schüler/die Schülerin besucht, sowie den jeweiligen Sachaufwandträger. 
Im Falle eines Antrags auf Fahrtkostenerstattung bei Benutzung eines privaten Kraftfahrzeuges bzw. 
eines Antrags auf Fahrtkostenerstattung bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel werden Ihre Daten 
an das Landratsamt Forchheim, Kämmerei, Am Streckerplatz 3, 91301 Forchheim weitergegeben. 
Bei einer notwendigen Überprüfung einer dauerhaften Behinderung werden die Daten an das 
Landratsamt Forchheim, Gesundheitsamt, Am Streckerplatz 3, 91301 Forchheim übermittelt.

Wird eine Beförderung zur Pestalozzischule Forchheim (Sonderpädagogisches Förderzentrum) 
beantragt, werden die Daten gegebenenfalls an das durch das Landratsamt Forchheim mit der 
Beförderung beauftragte Verkehrsunternehmen weitergegeben.

Die Speicherung der Daten erfolgt für Anträge auf kostenfreie Beförderung zehn Jahre ab Ende des 
Schuljahres, in dem der Anspruch auf kostenfreie Beförderung wegfällt. Bei Anträgen auf Benutzung 
eines privaten Kraftfahrzeuges, Anträgen auf Fahrtkostenerstattung bei Benutzung eines privaten 
Kraftfahrzeuges sowie Anträgen auf Fahrtkostenerstattung bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
werden die Daten zehn Jahre ab Ende des Jahres desjenigen Schuljahres, für das der Antrag gestellt 
wurde, gespeichert.

Nach der DSGVO stehen Ihnen folgende Rechte zu:

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht, Auskunft über die zu 
Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).

Sollten unrichtige Daten verarbeitet werden, so steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu 
(Art. 16 DSGVO).

Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der 
Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 
21 DSGVO).

Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, ob die 
gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz.

Sie sind verpflichtet Ihre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus Art. 1 Abs. 1 SchKfrG 
bzw. Art. 3 Abs. 2 SchKfrG. Das Landratsamt Forchheim benötigt Ihre Daten, um Ihren Antrag auf 
kostenfreie Beförderung, auf Benutzung eines privaten Kraftfahrzeuges, auf Fahrtkostenerstattung bei 
Benutzung eines privaten Kraftfahrzeuges bzw. auf Fahrtkostenerstattung bei Benutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel zu bearbeiten. Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann eine Bearbeitung 
nicht erfolgen.


